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14.07.2025 
Ihr Zeichen: / 
Ihr Schreiben vom: 28.05.2025 
 
Bauleitplanung der Gemeinde Wendisch Rietz 
6. Änderung Bebauungsplan „Bahnhofsvorplatz“ und 7. Änderung des Flächennutzungs-
plans im Parallelverfahren 
hier: Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von DB InfraGO AG (ehemals DB Netz AG / DB Sta-
tion & Service AG) bevollmächtigtes Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende Gesamt-
stellungnahme der Träger öffentlicher Belange zum o. g. Verfahren. 

Nord-Östlich des Plangebiets verläuft die Bahnstrecke 6520 Grunow - Königs Wusterhausen, 
Bahn-km 28,349 – 28,567. Wir bitten daher die folgenden Auflagen / Bedingungen und Hin-
weise zu beachten:   

Im Näherungsbereich des o.g. Geltungsbereichs sind Planungen für den Glasfaserausbau vorhan-
den. Nach aktuellem Stand ist die Ausführung für Sommer 2026 vorgesehen. Die Bauleitplanung 
darf das Projekt des Glasfaserausbaus nicht beeinträchtigen. 

Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit der Bahnanlagen (insbesondere Bahndamm, Ka-
bel- und Leitungsanlagen, Signale, Oberleitungsmasten, Gleise etc.) sind stets zu gewährleisten. 

Wir gehen davon aus, dass planfestgestelltes DB Gelände nicht überplant wird. 

Es wird darauf hingewiesen, dass auf oder im unmittelbaren Bereich von DB Liegenschaften je-
derzeit mit dem Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel, Leitungen oder Verrohrungen ge-
rechnet werden muss. 
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cherzustellen. 

Es sind die Abstandsflächen gemäß LBO sowie sonstige baurechtliche und nachbarrechtliche 
Bestimmungen einzuhalten.  

Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund abgeleitet 
werden. Einer Versickerung in Gleisnähe kann nicht zugestimmt werden. 

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbe-
sondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektri-
sche Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Be-
bauung führen können. 

Eventuell erforderliche Schutzmaßnahmen gegen diese Einwirkungen aus dem Bahnbetrieb sind 
gegebenenfalls im Bebauungsplan festzusetzen. 

Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau- / Hubgeräten (z.B. (Mobil-) Kran, Bagger etc.) ist 
das Überschwenken der Bahnfläche bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit angehängten Lasten oder 
herunterhängenden Haken verboten. Die Einhaltung dieser Auflagen ist durch den Bau einer 
Überschwenkbegrenzung (mit TÜV-Abnahme) sicher zu stellen. Die Kosten sind vom Antragstel-
ler bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen. 

Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen, insbesondere Gleisen, müssen den 
Belangen der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes entsprechen. 

Für Bepflanzungen an Bahnstrecken gelten folgende Rahmenbedingungen: 

An Streckenabschnitten, die mit Geschwindigkeiten bis 160 km/h befahren werden: 

 Mindestabstände zur Gleismitte des äußersten Gleises gemäß Ril 882.0300 für klein- und 
mittelwüchsige Sträucher 8 m, für hochwüchsige Sträucher 10 m und für Bäume 12 m.  

 Keine Pflanzungen innerhalb der in Modul 882.0001, 882.0200 genauer definierten 
Rückschnittzone (hierdurch können sich im Einzelfall die o.g. Mindestabstände beträcht-
lich erhöhen). Die Rückschnittzone dient der Freihaltung von Sicherheitsräumen, Ingeni-
eurbauwerken, Oberleitungsabständen, Signalsichten etc. gemäß den anerkannten Re-
geln der Technik. 

 Ausschließlich Pflanzung geeigneter Gehölze, wie in den Modulen 882.0300, 
882.0300A01, 882.0300A02 beschrieben.  

An Streckenabschnitten, die mit Geschwindigkeiten über 160 km/h befahren werden (Schnell-
fahrstrecken) gemäß Ril 882.0300: 

 Mindestabstand zum Lichtraumprofil (Profil = 2,50 m ab Gleismitte des äußersten Glei-
ses) entspricht der maximal erreichbaren Wuchshöhe der Gehölze im Alter. 

 Mindestabstand auch für kleinwüchsige Gehölze 8 m von der Gleismitte des äußersten 
Gleises. 

 Zusätzlich gegebenenfalls Beachtung der Vorgaben aus den Modulen 882.0001 und 
882.0200 zur Rückschnittzone. 
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Abstand und Art von Bepflanzungen müssen so gewählt werden, dass diese z.B. bei Windbruch 
nicht in die Gleisanlagen fallen können. Diese Abstände sind durch geeignete Maßnahmen (Rück-
schnitt u.a.) ständig zu gewährleisten. Der Pflanzabstand zum Bahnbetriebsgelände ist entspre-
chend der Endwuchshöhe zu wählen. Soweit von bestehenden Anpflanzungen Beeinträchtigun-
gen des Eisenbahnbetriebes und der Verkehrssicherheit ausgehen können, müssen diese ent-
sprechend angepasst oder beseitigt werden. Bei Gefahr in Verzug behält sich die Deutsche Bahn 
das Recht vor, die Bepflanzung auf Kosten des Eigentümers zurückzuschneiden bzw. zu entfer-
nen. Wir bitten deshalb, entsprechende Neuanpflanzungen in unmittelbarer Bahnnähe von vorn-
herein auszuschließen. 

Wir verweisen auf die Sorgfaltspflicht des Bauherrn. Für alle zu Schadensersatz verpflichtenden 
Ereignisse, welche aus der Vorbereitung, der Bauausführung und dem Betrieb des Bauvorhabens 
abgeleitet werden können und sich auf Betriebsanlagen der Eisenbahn auswirken, kann sich eine 
Haftung des Bauherrn ergeben. 

Wir empfehlen daher vor Baubeginn eine erneute Beteiligung der DB AG, DB Immobilien, bei al-
len Baumaßnahmen durch den Bauherrn. Bei Bauten, die nicht im Genehmigungsfreistellungs-
verfahren errichtet werden, ist die DB als Nachbar am Verfahren zu beteiligen. 

Wir bitten Sie uns an dem weiteren Verfahren zu beteiligen und uns zu gegebener Zeit den Sat-
zungsbeschluss zu übersenden.  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

DB AG - DB Immobilien 
 
                    
                                                                           
i.V.       i.A.     

.       . 

 
 

 
Datenschutzhinweis: Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die in Stellungnahmen des DB Konzerns enthaltenen personenbezoge-
nen Daten von DB Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Vor- und Nachname, Unterschriften, Telefon, E-Mail-Adresse, Postanschrift) 

vor der öffentlichen Auslegung (insbesondere im Internet) geschwärzt werden müssen.  
 

Chatbot Petra steht Ihnen bei allgemeinen Fragen rund um immobilienrelevante Angelegenheiten gerne zur Verfügung.  
 

Nutzen Sie dafür folgenden Link oder den QR-Code:  https://chatbot-petra.tech.deutschebahn.com/ 
 

 
 
 
 
 

Björn 
Claaßen

Digital unterschrieben 
von Björn Claaßen 
Datum: 2025.07.14 
10:10:57 +02'00'

Anna Maria 
Trenz

Digital unterschrieben 
von Anna Maria Trenz 
Datum: 2025.07.14 
09:09:50 +02'00'


